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Verantwortlich Ablaufschritte Dokumente 

 
 
 
 
Jedermann ist Melder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSB 
 
 
 
 
 
 
Vorstand/Geschäftsführung 
Hinzuziehung von DSB 
 
 
Vorstand/Geschäftsführung 
und DSB 

 

 

 
 

Interne/externe Meldung an verantwortliche Stelle:

Verdacht/Bestätigung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten

Meldung an Vorstand/Geschäftsführung und Beauftragte*er für Datenschutz (DSB)

Risikobewertung durch Geschäftsführung und Hinzuziehung von DSB

Verletzung gemäß 

§ 32 Abs. 1 DSG-EKD

Rückmeldung an Melder

Keine weiteren Maßnahmen

Umsetzung Sofortmaßnahmen

Forensische Aufarbeitung

Unverzügliche Meldung 

durch Vorstand/Geschäftsführung an die 

Datenschutz-Aufsichtsbehörde, längstens binnen 

72 Stunden nach Bekanntwerden der Datenpanne 

gemäß § 32 Abs. 1 DSG-EKD

nein

ja ja

 

 
 
 
 
 
 
 

*Vorfalldokumentation gemäß         

§ 32 Abs. 5 DSG-EKD

 
 
 

Vorfalldokumentation*

 
 
 
 
 
 
 

Erstmeldung

gemäß „Meldung von 

Datenpannen an die 

Datenschutz-Aufsichtbehörde“ 

per E-Mail 
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Vorstand/Geschäftsführung 
und DSB 
 
 
 
 
 
 
Vorstand/Geschäftsführung 
und DSB 
 
 
 
 
 
 
 
Vorstand/Geschäftsführung  

 

 
 

Weitere 

Maßnahmen

notwendig?

Hohes Risiko für 

betroffene Person 

gemäß § 33 Abs. 1 

DSG-EKD

Umsetzung Maßnahmen

Unverzügliche Meldung 

durch Vorstand/Geschäftsführung an 

betroffene Person, längstens binnen 

72 Stunden nach Bekanntwerden der Datenpanne 

gemäß § 33 Abs. 1 DSG-EKD

Abschließende Meldung an die Datenschutz-Aufsichtsbehörde

ja ja

nein nein

 

 
 
 
 
 
 

Vorfalldokumentation*

 
 
 
 
 
 

Vorfalldokumentation*

 
 
 
 

Meldung

gemäß „Meldung von 

Datenpannen an die 

Datenschutz-Aufsichtbehörde“ 

per E-Mail 
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